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Anordnung
über Nachtaufsicht in Internaten und Heimen.

Vom 22. Januar 1960
Im Einvernehmen mit den zuständigen zentralen Or

ganen der staatlichen Verwaltung und in Übereinstim
mung mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) In Internaten, internatsmäßigen Einrichtungen 

und Heimen für Kinder und Jugendliche der Volksbil
dung, der Kultur, der volkseigenen und genossenschaft
lichen Betriebe, der Organe der staatlichen Verwaltung 
und des Bundesvorstandes des Freien Deutschen Ge- 
werkschaftsbundes ist zu sichern, daß während der 
Nachtruhe ein Verantwortlicher anwesend ist, der bei 
besonderen Vorkommnissen sofort zur Verfügung steht.

(2) Die Nachtaufsicht ist zu gewährleisten durch:
a) den Einsatz von hauptamtlichen Nachtwachen,
b) die Einrichtung eines Nachtbereitschaftsdienstes, 

der von pädagogischen oder technischen Mitarbei
tern der Einrichtung ausgeübt wird.

§ 2
(1) Uber die Notwendigkeit des Einsatzes von haupt

amtlichen Nachtwachen entscheiden die Räte der 
Kreise, Stadtbezirke und Städte, Abteilungen Volksbil
dung, in Übereinstimmung mit den Abteilungen Finan
zen.

(2) In betrieblichen Lehrlingsheimen erfolgt der Ein
satz von hauptamtlichen Nachtwachen auf Grund des 
§ 14 Abs. 5 der Direktive vom 16. November 1956 (Ver
fügungen und Mitteilungen des Ministeriums für Arbeit 
und Berufsausbildung 1956 S. 61) zur Anordnung vom 
16. November 1956 über die Beschäftigung von Mit
arbeitern in den Betriebsberufsschulen, Berufsschulen, 
Lehrwerkstätten und Lehrlingswohnheimen (GBl. II
S. 385). Die Entscheidung trifft der Werkleiter.

§ 3
(1) Die Nachtwache oder der Nachtbereitschaftsdienst 

ist für Ruhe, Ordnung und Sicherheit während der 
Nachtruhe verantwortlich und verständigt bei beson
deren Vorkommnissen einen verantwortlichen Päd
agogen Der verantwortliche Pädagoge und die Möglich
keiten zu seiner sofortigen Verständigung müssen be
kannt sein. Außerdem ist ein Vertreter zu benennen. 
Bei Feuer oder anderen das Leben, die Gesundheit oder 
das Volksvermögen unmittelbar bedrohenden Gefahren 
müssen die zuständigen staatlichen Dienststellen sofort 
informiert werden. Zu diesem Zweck muß ein Telefon
verzeichnis der wichtigsten staatlichen Dienststellen 
(Volkspolizei, Feuerwehr, Arzt usw.) vorhanden sein 
und laufend auf dem neuesten Stand gehalten werden.

(2) Nachtbereitschaftsdienst ist die Zeit, während der 
sich der Beschäftigte zur Ausübung des Bereitschafts
dienstes außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit in der 
Einrichtung bereit hält. Im Regelfälle ist das die Zeit 
von 22 Uhr bis 6 Uhr.

§ 4
(1) Die hauptamtlichen Nachtwachen werden nach 

den entsprechenden gesetzlichen bzw. kollektivvertrag
lichen Bestimmungen vergütet.

(2) Für Nachtbereitschaftsstunden sind 0,35 DM je 
Stunde zu vergüten.

(3) Tatsächliche Arbeitsleistungen während des Nacht
bereitschaftsdienstes von mehr als einer halben Stunde 
werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
vergütet; bei mehr als vier Unterbrechungen von je
weils über einer halben Stunde erfolgt Uberstunden
vergütung für die gesamte Dauer der Nachtbereitschaft.

(4) Der Nachweis über Grund und Art der effektiven 
Arbeitsleistungen ist in einem Nachtbereitschaftsbuch 
zu führen und bedarf der Bestätigung des Leiters der 
Einrichtung oder seines Stellvertreters.

§ 5
(1) In Einrichtungen mit mehr als 5 pädagogischen 

Kräften darf im Regelfälle die Zahl der Nachtbereit
schaftsstunden 40 je Mitarbeiter im Monat nicht über
schreiten. In Einrichtungen mit weniger als 6 pädagogi
schen Kräften soll mit Hilfe des Einsatzes von tech
nischen Kräften ebenfalls die Zahl der Nachtbereit
schaftsstunden 40 je Mitarbeiter im Monat nicht über
schreiten.

(2) Mehr als 40 Nachtbereitschaftsstunden dürfen von 
einem Mitarbeiter im Monat nur in besonderen Aus
nahmefällen und mit Zustimmung des Rates des 
Kreises, Stadtbezirkes oder der Stadt, Abteilung Volks
bildung, und der zuständigen BGL geleistet werden. 
Eine Überschreitung von 50 Nachtbereitschaftsstunden 
ist nicht zulässig.

(3) In Einrichtungen, zu denen mehrere Internats
gebäude gehören, können mit Genehmigung des Rates 
des Kreises, Stadtbezirkes oder der Stadt, Abteilung 
Volksbildung, mehrere Nachtbereitschaften eingesetzt 
werden.

§ 6
(1) In den Wohnheimen der Einrichtungen für Lehrer

und Erzieherausbildung, Lehrlingswohnheimen und 
Schulinternaten kann der Nachtbereitschaftsdienst auch 
im Rahmen der Studenten- und Schülerselbstverwal
tung von volljährigen Studenten, Schülern und Lehrlin
gen durchgeführt werden.

(2) Dieser Nachtbereitschaftsdienst ist ehrenamtlich 
zu leisten. Dies gilt nicht für tatsächliche Arbeitsleistun
gen während des Nachtbereitschaftsdienstes.

§ 7
Für die Gewährleistung und Kontrolle der Naeht- 

aufsicht in den genannten Einrichtungen ist der Direk
tor oder Leiter verantwortlich.

§ 8
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1960 in Kraft.

(2) Den gesellschaftlichen Organisationen wird emp
fohlen, für ihre Einrichtungen entsprechend dieser An
ordnung zu verfahren.

Berlin, den 22. Januar 1960

Der Minister für Volksbildung
Prof. Dr. L e m m n i t z


